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Freistellun gsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß

§ 48 b Abs. I SaE I des Einkommensteuergesetzes (ESIG)

MACH
WASffi WICHNGES

Arbeitcn im Offentlichco Dien.sl Sechsen

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsemp-
fänger) von der micht zum Steuerabzug nach § 48 Abs. 1 ESIG befreit ist.

Diese Bescheinigung gilt vom 5. Juli 2024 bis zum 4. Juli 2A27.

Heurancchrlft:wichtiqer Hinwgis: Fhanz.rntDrc.dar{o.ü
Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Original auszuhändigen, Rabenesrraße r

wenn sie für bestimmte Bauleistungen gilt. lst die Bescheinigung für einen 0r06s Drasdon

Zeitraum gültig, kann auch eine Kopie ausgehändigt werden. Das Original ist w*w.finanzan*d,6d€rHrord.&
mit Dienstsiegel und Sicherheits-Nummer versehen.
Der Leistuntsempfänger hat die Möglichkeit sich durch eine Prüfung Önnungszenen:

der Gültigkeit der Freisteltungsbescheinigung über ein eventuelles Haf- m:,T:I'*
tUngSriSikO GeWiSSheit ZU VefSChaffen. oien§tas und oonnorslss

Dieä PrUfung kann durch eine lntemetabfrage beim Bundeszentralamt für 08:q)'18:00

Steuern (lnternet: www.bzst.de) erfolgen. Dazu werden die Daten beim Bun- 51ff1,r'oo !
deszentralamt für Steuern gespeichert und bei einer lnternetabfrage den Leis-
tungsempfängern bekannt gegeben. Bestätigt das Bundeszentralamt für Steu- Benrvernduns:

ern die Gültigkeit nicht oder kann der Leistungsempfänger eine lnternetab- Bundesbank Leipzis

ftage nicht dürchführen, kann er sich durch eine Nachfräge bei dem auf der H**ooooms6ools33
Freistellungsbescheinigung angegebenen Finanzamt Gewissheit verschaffen. ErcMARKDEF,s«,

VsrtohEv.rbffiung:
zu eneidlen mil
Straß€nbahn Uhlan&traßB Linie
68
Bus t hland3faß€ Linie 66
gehindertenparlelalz vor dem
Hauptelngang
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Das Unterlassen einer lnternetabfrage beim Bundeszentralamt ftir Steuern oder einer
Nachfra§e beim Finanzamt begründet für sich allein keine zur Haftung führende grobe
Fahrlässigkeit.

Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt für Zahlungen, die innerhalb des o.g.
Gültigkeitszeitraumes und/ oder firr die o.g. Bauleistungen geleistet werden. Die Auf-
rechnung (Verrechnung) des Leistungsempfängers mit Gegenansprüchen gegenüber
dem Leistenden steht einer Zahlung gleich.

Der Widemi dieser Bescheinigung bleibt vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen
lhr Finanzarnt
(Dr'eses Schreiben ist ohne Untercchnft gülü9.)

DatenschuEhinweis
lnformationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuervenraltung
und über lhre Rechte nach der DatenschuE-Grundverordnung sowie [rber lhre
Ansprechpartner in Datenschutsfragen entnehmen Sie bitte dem al§emeinen
lnformationsschreiben der Finanzvenraltung. Dieses lnformationsschreiben finden Sie
unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik ,Datenschutz") oder erhalten Sie bei lhrem
Finanzamt.
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